
Gelsenkirchen (ck). Die Nachfra-
ge nach haushaltsnahen Dienst-
leistungen ist da, aber die Preiser-
mittlung ist für ambulante Anbie-
ter schwierig. Unternehmer, die
sich das Geschäftsfeld Mobile
Dienste für Alltag und Haushalt
erschließen wollen, stehen vor der
schwierigen Aufgabe, die Lohn-
kosten so zu gestalten, dass ein
akzeptabler Preis für die Dienst-
leistungen entsteht. Das sind Er-
kenntnisse aus dem Modellprojekt
in Nordrhein-Westfalen, bei dem
48 Unternehmen ihre Konzepte
für individuelle Angebote für die
Hilfen im Haushalt, Hol- und
Bringservices, Wäschedienste und
Vorlesestunden auf den wirtschaft-

lichen Prüfstand gestellt haben.
Wie marktgerechte Preise ge-

staltet werden können und welche
Kooperationen und Kniffe weitere
Klippen beim Erschließen eines
weitgehend unbearbeiteten Mark-
tes für ambulante Pflegedienste
umschiffen helfen, ist Thema ei-
ner Tagung am 3. September 2007
im Wissenschaftspark Gelsenkir-
chen. Präsentiert werden Erkennt-
nisse aus der Praxis, wie vom saar-
ländischen Modellprojekt der
Agenturen für haushaltsnahe Ar-
beite (AhA) oder die Erfahrungen
der Ökumenischen Sozialstation
Sindelfingen bis hin zu den Aus-
einandersetzungen mit dem Steu-
errecht der APD Ambulante Pfle-
gedienste Gelsenkirchen GmbH.

In das Geschäftsfeld, so die
Unternehmensberatung KCR Kon-
kret Konsult Ruhr und das For-
schungsinstitut iSPO, kommt Be-
wegung. Die Erkenntnisse aus
dem Modellprojekt im Auftrag des
Ministeriums für Arbeit, Soziales
des Landes NRW, machten Mut für
die Branche. „Wir rechnen damit,
dass gut zwei Drittel der Projekt-
teilnehmer ihre durchgerechneten
und überprüften Businesspläne
umgehend am Markt platzieren
werden“, sagt Roland Weigel von
der KCR. „Interessierte Fachleute
aus Pflege, Hauswirtschaft und
Handwerk können sich auf der Ta-
gung umfassen über das Ge-
schäftsfeld informieren.“   //

INFORMATION
Das Programm der Tagung

„Mobile Dienste für Alltag und

Haushalt“ kann per E-Mail un-

ter info@kcr-net.de oder Tel.:

(02 09) 1 67 12 50 angefordert

oder unter www.kcr-net.de

und www.ispo-institut.de ein-

gesehen werden.
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Ambulante Dienste

Fachleute aus verschiedenen Be-
reichen der ambulanten medizini-
schen und pflegerischen Versor-
gung haben jetzt einen „Arbeits-
kreis Häusliche Beatmung“
gegründet. Ziel ist es, gemeinsam
einen Leitfaden zum Thema der
häuslichen Beatmung von Pflege-
bedürftigen zu entwickeln.

Köln (ck). Im Arbeitskreis sitzen
erstmals Vertreter aus den Berei-
chen Pflege, ambulante und statio-
näre medizinische Versorgung,
Therapie, Hilfsmittel sowie Kran-
kenkassen an einem Tisch, um zu-
nächst für Nordrhein-Westfalen
einen Leitfaden für die häuslichen
Beatmung zu erstellen. Experten
aus dem gesamten Bundesgebiet
erhoffen sich von dieser Maßnah-
me, die oft schwierige Überleitung
von beatmeten Krankenhauspa-
tienten in die eigenen vier Wände
reibungsloser zu gestalten.

In der ambulanten medizini-
schen und pflegerischen Versor-

gung wird der Bereich der häus-
lichen Beatmung sowie der Kin-
derbeatmung aufgrund der meist
komplexen und aufwändigen Pfle-
ge als problematisch angesehen.
Schwierigkeiten treten oft an den
Schnittstellen zwischen ambulan-
ter und stationärer Behandlung
auf. Nicht immer läuft hier die
Kommunikation zwischen den Be-
teiligten reibungslos. Kranken-
häuser, niedergelassene Medizi-
ner, Lieferanten, Krankenkassen,
Therapeuten und ambulante Pfle-
gedienste müssen jedoch gerade in
solchen sensiblen Fällen optimal
zusammenarbeiten. Gründe für
die oft mangelnde Abstimmung
bei der Betreuung von Beatmungs-
patienten können in fehlenden
Verträgen, Leitlinien oder Empfeh-
lungen liegen. 

Der Arbeitskreis Häusliche Be-
atmung hat sich daher zum Ziel
gesetzt, mit dem Leitfaden mehr
Transparenz und Klarheit in den
unüberschaubaren Bereich zu

bringen. Zu den Themen Leis-
tungsrecht, ambulante medizini-
sche Versorgung, ambulante the-
rapeutische Versorgung, ambulan-
te pflegerische Versorgung sowie
Schnittstellenmanagement, Case
Management und Überleitung sol-
len einheitliche Handlungsemp-
fehlungen erarbeitet werden, an
denen sich alle an der Versorgung
ambulant beatmeter Patienten Be-
teiligten orientieren können. Der
Arbeitskreis rechnet damit, die
Leitlinien im kommenden Jahr fer-
tig zu stellen. //

INFORMATION
Jutta Bülter vom Landesver-

band freie ambulante Kran-

kenpflege NRW e. V., Tel.

(02 21) 8 88 85 50 und Marc

Bennerscheidt vom Ambulan-

ten Pflegeteam Marc Benner-

scheidt GmbH, Tel. (02 21)

78 98 00.

Arbeitskreis „Häusliche Beatmung“ gegründet 

Mehr Transparenz im Spezialgebiet

Kassel (nh). Wenn Pflegebedürfti-
ge aus nachvollziehbaren Gründen
umziehen, haben sie erneut An-
spruch auf einen Zuschuss zur
Verbesserung des Wohnumfelds
durch die Pflegekasse. Das hat
jetzt das Bundessozialgericht
(BSG) entschieden (Az.: B 3 P 8/06

R). Im konkreten Fall war ein Pfle-
gebedürftiger mit seiner an Krebs
erkrankten Ehefrau aus dem Erd-
geschoss in eine kleinere Einlie-
gerwohnung umgezogen. Sie be-
gründeten den Umzug damit, dass
sie die größere Wohnung nicht
mehr nutzen und in Ordnung hal-

ten könnten. Die Pflegekasse hatte
erst im Vorjahr einen Zuschuss für
Wohnungsumbaumaßnahmen
gezahlt und verweigerte eine er-
neute Zahlung. Nach Auffassung
des BSG können „nachvollziehba-
re Erwägungen des Pflegebedürfti-
gen, die zu einer neuen Umbau-
maßnahme führen“ jedoch „einen
erneuten Zuschuss rechtfertigen“.

//

Erneuter Zuschuss bei Umzug durch die Pflegekasse?

Bundessozialgericht sagt Ja

Berlin (dpa/bb). Die City BKK
zahlt die Honorarforderungen der
Berliner Pflegedienste für die Jah-
re 1999 bis 2005 in voller Höhe
nach. Abschläge gibt es lediglich
bei Nebenforderungen. Das sieht
ein jetzt vor dem Berliner Sozialge-
richt geschlossener Vergleich vor. 

Wie das Gericht mitteilte, been-
det die erzielte Einigung mehr als
hundert Gerichtsverfahren. Die
anderen gesetzlichen Krankenkas-

sen hatten schon vor Jahren mit
den ambulanten Pflegediensten ei-
ne Vereinbarung geschlossen, wie
hoch jede Pflegeleistung bezahlt
wird. Die City BKK hatte dies aber
nicht akzeptiert und auf niedrige-
ren Vergütungssätzen bestanden.

Über die aktuelle Honorierung
wird nach Angaben des Sozialge-
richts nach wie vor gestritten. Die
City BKK habe gegen einen
Schiedsspruch geklagt. //

Vergleich in Berlin: 100 Gerichtsverfahren beendet

City BKK muss Forderungen
der Pflegedienste erfüllen

Fachtagung im Wissenschaftspark Gelsenkirchen

Mobile Dienste für Alltag und
Haushalt wirtschaftlich anbieten


